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Amtlicher Teil.
Au die Zerre« Bürgermeister de« Kreise«.

Die Erledigung meiner Verfügung vom 25. März 1916
iidlatt Nr. 29 betreffend Einsendung de» Bericht» ob alle Er-
Avgen von Grundstücken und dergleichen Rechten gemäß der
Wcuerordnung vom3. Januar 1906(KreiSbl. Nr. 20 1907)
kozeige und Vorlage gebracht sind, wird hiermit in Erinnerung
btt und bt««e» 3 Tage« bestimmt ermartet.
Mesterbnrg. den 27. April 1916.

Der Uorsttzenbe de« Krei«an»sch«stes
de« Kreise« Westerburg.

Die Zerre» Bürgermeister de« Kreise« werden an
stubtlichr Einsendung der mit meiner Uerfügnng
LS. April 1916 L. Ur- 307V geforberte« Angaben

tzl. de« vorhandene» schlachtreife« Pietz« erinnert.
|«tn 8. d. Mt«, nicht in meinem Kesttz befindliche

We werde« anfKoste» drsSSumige« abgeholt werden.
Mesterbnrg, den 1. Mai 1916.

Der Uorsttzenbe des Kreisansschnfie«
de« Kreise» Mesterbnrg.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Der Landwirtschaftskammer zu Wiesbaden steht ein bestimmte»

“‘»n Futterschrot für Zuchtsauen zur Verfügung. Da» Futter-
üellt ein Mtschfutter von Nachmehl, io- und ausländischer
und MaiSmischfutter dar und kostet pro Zentner 16—17 Mk.
Verteilung des zur Verfügung stehenden Futterschrots ersuche

>lr umgehend zu berichten:
Zahl der Zuchtsauen, die Ferkel säugen oder im Mai werfen,
Zahl der Zuchtsauen, die im Juui werfen,
Zahl der Zuchtsaueu, die im Juli werfen,
Zahl der Zuchtsauen, die im August werfen,
Zahl der sonstigen Zuchtsauen.

^ Gleichzeitig ersuche ich anzugeben, ob und wieviel Zentner
"ichrot bestellt werden. Da der Versand durch die Landwirt-
ta.ammer an die einzelnen streife in der Reihenfolge de» Ein-
l' der Bestellungen bei ihr erfolgt, ersuche ich, wir umgehend
Achten, spätesteu, jedoch bi» zum5. Mai.

«Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Mesterbnrg. den 25. April 1916.

Der Pirschende de» Kreisansschnjse«
_ be« Kreise« Mesterbnrg._

Bekanntmachung
«uf bit AuSführungSbestimmungen zur Verordnung de» Buo,

über Regelung des Verkehrs mit Branntwein abgedruckt im
^Sesetzbl. Nr. 82 von 1916 und die Bekanntmachung über die

von Käse abgedruckt im ReichSzesetzbl. Nr. 83 von 1916
; hin . Die ReichSgesetzblätter können bei jeder Bürgermei-

auf dem dieSs. Geschäftszimmer eingefeheu werden.
Mesterbnrg, den 1. Mai 1916.

Der Uorsttzenbe de» Kreisan «schnsse«
_ de« Kreise« Mesterbnrg._

f- Zt. unter den Bullen der Gemeinde Flammersbach au»«
^ »e Maul, und Klauenseuche ist erloschen. Die angeordoeten
' vnd Schutzmaßregeln sind aufgehoben. Der Dillkrei» ist
dr wieder seuchenfrei.
»Menbnrg. den 17. April 1916. De» janbrat.

Bekanntmachung.
über die Einfuhr von Eier», vom 18. April 1916.

Der Lundeirat hat auf Grund de» 8 3 de» Gesetze» über
die Ermächtigung deS BundeSrat» zu wirtschaftlichen Maßnahme»
usw. vom 4. August 1914(Reich,.«esetzbl. S . 327) folgend- Ver¬
ordnung erlaffen:

8 1. Eier, die an» dem Ausland eiugeführt»erde», find a»
die Zentral-EinkaufSgesellschaft« . b. H. iu verli» zu liefer».

8 2. Der Reichskanzler ka»o die nähere» Bedingungen für
die Lieferung festsetzrn und deo Verkehr mit de« eingeführte» Eier»
regeln; er erläßt die erforderlichen AuSführnngSbestimmuoge».

Der Reichskanzler kann bestimme», daß Zuwiderbandlnuge«
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bi» zu
fünfzehnhundert Mark bestraft werde», »nd daß netto der Strafe
die Eies, auf die sich die Zuwiderhaodlung bezieht, ohne Unter¬
schied, ob sie dem Täter gehöre« oder nicht, eingezogeu werde».

8 3. Der Reichskanzler bestimmt, inwieweit diese Ler»rd«»ag
auf die Einfuhr von Eiern aus deo besetzte» Gebiete« Anwendung
findet. Er kann Bestimmungen über die Durchfuhr von Giern
erlasse».

8 4. Der Reichskanzler kann Ausnahme» ,»lasse«.
8 5. Diese Verordnung tritt mit de« Tage der Verkündung

in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt de» Zeitpunkt be» Außer¬
krafttretens.

Berlin , den 18. April 1916.
_ Der Ktellvertreter des Keichsb«»r1er«. Delbrück.

Nusführrrngsbeftimmnngen
zur Verordnung des Bund-SratS vom 18. April 1916 üSer die

Einfuhr von Eiern, vom 18. Aprll 1916.
Auf Grund der Verordnung des BundeSratS über die Einfuhr

von Eiern vom 18. April 1916(ReichS-Gefetzbl. S . 299) befti»»« e
ich:

8 1. Eier, die nach dem Inkrafttreten dieser Bestimm»»»««
ans dem Ausland eingeführt werden, dürfen nur durch die Zentral.
Einkaufsgesellschaftm. b. H. in Berlin oder mit deren Genehmigung
in den verkehr gebracht werde». Wer »ach diese« Zeitpunkt Eier
au» dem Ausland einführt, hat sie au die Zentral-EinkaufSgefell-
fchaft zu verkaufen und zu liefern.

§ 2. Wer ans dem Ausland Eier einführt, ist verpflichtet,
der Zentral-EinkaufSgesellschaft in Lerliu unter Angabe voa Menge,
Art, Einkaufspreis, Art der Verpackung und Bestimmungsort un¬
verzüglich nach der im AuSlaud erfolgten Verladung Anzeige z»
erstatten, auch alle sonst handelsübliche« Mitteilungena» die Ze»-
trol-EiokaufSgefellfchaftweiterzuleiten. Er hat de« Eingang der
Eier und deren Aufbewahru»s»ort der Zeutral-ElnkanfSgefellschaft
unverzüglich anzuzeigen.

Die Anzeigen und Mitteilungen erfolge» telegraphisch und
find schriftlich zu bestätigen.

AIS Einführender im Sinne dieser Bestimmungen gilt, wer
»ach Eingang der Eier im Inland zur Verfügung über sie für
eigene oder fremde Rechnung berechtigt ist. Befindet sich der ver¬
fügungsberechtigte nicht im Inland, so tritt an seine Stelle der
Empfang» .

8 3. Wer aus dem Ausland Eier einführt, hat sie bi» zur
Abnahme durch die Zentral-EinkaufSgesellschaft mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns aufzubevahren, i» haudelsüblicher
Weife zu versichern und auf Abruf»ach de, A»weifuogeo brr Ze».
tral-EinkaufSgefellschaftzu verlade». Er hat die Eier auf ver,



langen der Zentral-Einkaufsgesellschaft an einem von dieser zu be¬
zeichnenden Orte zur Besichtigung zu stellen.

§ 4. Die Zentral-Einkaufsgesellschaft hat sich unverzüglich
nach Empfang der Anzeige von der Einfuhr und, wenn eine Be¬
sichtigung vorgenommen wird, nach der Besichtigung zu erklären, ob
sie die Eier übernehmen will. Das Eigentum geht mit dem Zeit¬
punkt auf die Gesellschaft über, in dem die Ueberoahmeerklärung
dem Veräußerer zugeht.

§ 5. Die Zentral-EinkaufSgesellschaft hat für die von ihr
übernommene Ware einen angernesseoea Uebernahmepreis za zahlen.

Alle Streitigkeiten zwischen der Zentral-EinkaufSgesellschaft
und dem Veräußerer über die Lieferung, die Aufbewahrung und
den Eigentumsübergang entscheidet endgültig ein Ausschuß. Der
Ausschuß besteht auS einem Vorsitzenden und vier Mitgliedern
sowie deren Stellvertreter«. die sämtlich vom Reichskanzler ernannt
werden.

Der Reichskanzler kaan allgemeine Grundsätze aufstellen, die
der Ausschuß bei seinen Entscheidungen zu befolgen hat.

8 t>. Der Verpflichtet- hat ohne Rücksicht auf die endgültige
Feststellung des Preises zu liefern, die Zentral-EinkaufSgesellschaft
vorläufig den von ihr angemessen erachteten Preis zu zahlen.

§ 7. Die Abnahme hat auf Verlangen des Verpflichteten
spätesten» binnen5 Tagen von dem Tag- ab zu erfolgen, an
welchem der Zentral-Eiokaufsgesellschaft das Verlangen zugeht.
Erfolgt die Abnahme innerhalb der Frist nicht, so ist der Kaufpreis
von diesem Zeitpunkt ab mit 1 vom Hundert über dem jeweiligen
Reichsbankdiskontsatz zu verzinsen. , r

Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Abnahme.
Für streitige Restbeträge beginnt die Frist mit dem Tage, an dem
die Entscheidung des Ausschusses der Zentral-Einkaufsgesellschaft
zugeht.

8 8 Ausgenommen von diesen Bestimmungen sind gering¬
fügige Mengen, die zum Reiseverbrauch oder im Grenzverkehr aus
dem Ausland eingeführt werden, sofern die Einfuhr nicht zu
Handelszwecken erfolgt.

Inwieweit im übrigen Ausnahmen von diesen Bestimmungen
zugelassen werden, bleibt besonderer Anordnung Vorbehalten.

8 9 . Die Zentral-SivkaufSgesellschaft hat bei der Abgabe
der erworbenen Eier die Bestimmungen des Reichskanzlers oder der
von ihm bestimmten Stelle ivnezuhalten. .

§ 10. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft, wer den 88  1
bis 3 dieser Bestimmungen zuwiderhandelt. Bei Zuwiderhandlungen
gegen die Anzeige- und Lieferungspflicht können neben der Strafe
die Eier, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, eingezogen
werden, ohae Unterschied, ob ste dem Täter gehören oder nicht.

8 11 . Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung. der 8 10 mit dem 26. April 1916 in Kraft.

Kerlin, den 18. April 1916. ^
Der Stellvertreter de» Reichskanzler» Delbrück.

Bekanntmachung
über die Einfuhr von kondensierter Milch und von Milchpulver.

Vom 18. April 1916.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des BundeSratS zu wirtschaftlichen Mainabmen
usw. vom4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Ver¬
ordnung erlassen:

8 1 . Kondensierte Milch und Milchpulver, die aus dem AuS-
land eingeführt werden, find an die Zentral-EinkaufSgesellschaft
m. b. H. in Berlin zu liefern.

8 2 . Der Reichskanzler kann die näheren Bedingungen für
die Lieferung fest,etzen und den Verkehr mit den eingeführtcn Waren
regeln; er erläßt die erforderlichen Aussührungsbestimmungen.

Der Reichskanzler kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark bestraft werden, und daß neben der Strafe
die Waren, auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht, ohne Unter¬
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, eingezogen werden.

. 8 3 - Der Reichskanzler kann Bestimmungen über die Durch¬
fuhr von kondensierter Milch und von Milchpulver erlassen.

8 4 . Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen.
8 5 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt ven Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Berlin , den 18. April 1916.
Der Stellvertreter des Reichsk anzler«. Delbrück.

Ausführungsbestimmun,;en
zur Verordnung de« BundeSratS vom 18. April 1916 über die
Einfuhr von kondensierter Milch und von Milchpuloer. Vom

18. April 1916.
Auf Grund der Verordnung des BundeSratS über die Einfuhr

von kondensierter Milch und von Milchpulver vom 18. April 1916
Meichs-Gesetzbl. S . 302) bestimme ich: ^ m

§ 1. Kondensierte Milch und Milchpulver, die nach dem In¬
krafttreten dieser Bestimmungena«S dem Ausland eingeführt

werden, dürfen nur durch die Zentral-Einkaufsgesellschaftm. i
in Berlin oder mit deren Genehmigung in den Verkehr gebra,bie Ein
werden. Wer nach diesem Zeitpunkt kondensierte Milch oder Mi! ,r Bunde
Pulver aus dem Ausland einführt, hat sie-an die Zentral-Einkansn desB
gesellschaft zu verkaufen und zu liefern. „ft 1914

§ 2. Wer aus dem Ausland Waren der im8 1 bezeichnj. Zjza,
Art eiuführt, ift verpflichtet, der Zentral-EinkaufsgesellschaftfDieit de
Berlin unter Angabe von Menge, Art, Einkaufspreis, Art dMSgefel
Verpackung und Bestimmungsort unverzüglich nach der iw Auricher kann
erfolgten Verladung Anzeige zu erstatten, auch alle sonst Hände!,e dieser
üblichen Mitteilungen an die Zentral-EinkaufSgesellschaft weitei Die Al
leiten. Er hat den Eingana der Waren und deren Aufbewahrun(tB  Tabc
ort der Zentral-Einkaufsgesellschaft unverzüglich anzuzeigen. „rdnet ü

Die Anzeigen und Mitteilungen erfolgen telegraphisch„ -z. Der
sind schriftlich zu bestätigen. ,ruug de!

Als Einführender im Sinne dieser Bestimmungen gilt. vKs durst
nach Eingang der Waren im Inland zur Verfügung über sie IsührungS
eigene oder fremde Rechnung berechtigt ist. Befindet sich der $ m mit (
fügungsberechtigte nicht im Inland, so tritt an seine Stelle fünfz-
Empfänger. . Tabak, c

§ 3. Wer aus dem Ausland Waren der tm § 1 bezeichn^ 0&et
Art einführt, Hai sie bis zur Abnahme durch die Zentral-Einka«! 3. Der !
gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auHm über
bewahren, in handelsüblicher Weise zu versichern und auf Ai, 4. Diese
nach den Anweisungen der Zentral-Einkaufsgesellschaft zu verlad lt  Reich!
Er hat die Waren auf Verlangen der Zentral-Etokaufsgesellsch Kerli«
an einem von dieser zu bezeichnenden Orte zur Besichtigung Drr
stellen.

8 4 - Die Zentral-EinkaufSgesellschaft hat sich unverM
nach Empfang der Anzeige von der Einfuhr und, wenn eine ! die Aui
sichtigung vorgenommen wird, nach der Besichtigung zu erklären, i« vom
ste die Waren übernehmen will. DaS Eigentum geht mit HiL
Zeitpunkt auf die Gesellschaft über, in dem die Uebernahmeerkläm Auf Gl!
dem Veräußerer zugeht. Kakaov

8 5 - Die Zentral-EinkaufSgesellschafthat für die von >folgend!
übernommenen Waren einen angemessenen Uebernahmepreis1. Die
zahlen. 10 vom

Alle Streitigkeiten zwischen der Zentral-Einkaufsgesellsj, «Pulver
und dem Veräußerer über die Lieferung, die Aufbewahrungm2. Diese
den Eigentumsübergang entscheidet endgültig ein Ausschuß. 3)traft.
Ausschuß besteht auS einem Vorsitzenden uud vier Mitglied! Kerlir
sowie deren Stellvertretern, die sämtlich vom Reichskanzler erm
werden. „ „

Der Reichskanzler kann allgemeine Grundsätze aufstellen,
der Ausschuß bei seinen Entscheidungen zu befolgen hat. verordn,

8 6. Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die endgüli^ fuhr
Feststellung deS Preises zu liefern, die Zentral-EinkaufSgesells- «us Er
vorläufig den von ihr angemessen erachteten Preis zu zahlen. “leJ 7 "

§7 . Die Abnahme hat auf Verlangen deS Verpflicht!!W-Gesetz
spätestens binnen5 Tagen von dem Tage ab .zu erfolgen, i
welchem der Zenrrol-Einkaufsgesellschaft das Verlangen zugc fW«. t
Erfolgt die Abnahme innerhalb der Frist nicht, so ist der ft« ^ lentat
preis von diesem Zeitpunkt ab mit 1 vom Hundert über di" r Me
jeweiligen Reichsbankdiskontsatz zu verzinsen. 8 unö 1

Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Abnah»F®* bat
Für streitige Restbeträge beginnt die Frist mit dem Tage, an biW ein
die Entscheidungd-S Ausschusses der Zentral-EinkaufSgesellslhi"Meive,

§ 8. Ausgenommen von diesen Bestiwmungen sind gelii Dnsa«!
fügige Mengen, die zum Reiseverbrauch oder tm Grenzverkehr> o°er I
dem Ausland eingeführt werden, sofern.die Einfuhr nicht Mngsv
Handelszwecken erfolgt.

Inwieweit im übrigen Ausnahmen von diesen Besttmwliltz«sS Z
zugelassen werden, bleibt besonderer Anordnung Vorbehalten. Welche

§ 9- Die Zentral-Einkaufsgesellschaft hat bei der
der erworbenen Waren die Bestimmungen deS Reichskanzlers ,
der von ihm bestimmten Stelle innezuhalten. Ibtrlaffer

§ 10. Mit Gefängnis bi» zu sechs Monaten oder mit §% mit b
strafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft, wer den §§|)atit>eleat
biS3 dieser Bestimmungen zuwiderhandelt. Bei Zuwiderhendlum̂ ^bse
gegen die Aozeige- und Lteferungspflicht können neben der @tr lDrtc zu,
die Waren, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, eingeMz, Die
werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht. ^

§ 11. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der ^ Ilrommei
kündung, der 8 10 mit dem 26. April 1916 in Kraft. ttngeffib

Berlin , den 18. April 1916- DerE
Der Stellvertreter de» Reichskanzler«. Delbrück olb aus

—- -- - - — %öart •
An die Herren Standesbeamten der Landgemeinde« ^ '

de« Kreises. °I mit >
Von den zuständigen Herren Ministern sind einige ErleichAdwe du

2. Wer

vagen hinsichtlich der Eheschließung im Jnlande sich aufhalteHt. Die
Russen zugelassen worden. Indem ich Ihnen hiervon KenoWoaiuiep
gebe, ersuche ich vorkommenden Falle» bei mir dieserhalb anzufr«W zu zah

Westerburg, den 21. April 1916. de,
I. 2576. Btt



t . s . | Bekanntmachung
flebtalbic Einfuhr von Zigarcttenrohtabak . Vom 19. April 1916.
r Mi! ,r BundeSrat hat auf Grund deS8 3 des Gesetze? über die Ermäck-
inkaus des BundesratS zur wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.

„st 1914 (Reichsgesetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlaffen:
eichlle! 1. Zizarettenrohtabak , der aus dem Ausland eingeführt wird,
Haft foajcit der Reichskanzler dies bestimmt, an die Zigarettentabak«
^rt i lliussgesellschaftm. b. H. in Berlin zu liefern. Der ReichS-
^uSlcher kann bestimmen, welche Tabake als Zigarettenrohtabak im
Handels dieser Verordnuug anzusehen sind,
oeiteî Die Ablieferung von mehr als 15 vom Hundert der einge-
»hruMli Tabakmengen kann nur mit Zustimmung des Bundesrats

:orbnet werden.
sch a 2. Der Reichskanzler kann die näheren Bedingungen für die

uuog des Tabaks an die Gesellschaft und für den Vertrieb der
llt, »a{g durch die Gesellschaft festsctzen; er erläßt die erforderlichen
sie I sührungSbestimmungen. Er kann bestimmen, daß Zuwiderhaod-

ler Al hi  mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
elle )ju fünfzehnhundert Mark bestraft und daß neben der Strafe

Tabak, auf den sich die Zuwiderhandlung bezieht, ohne Unter«
etchnch, ob er dem Täter gehört oder nicht, eingezogen wird,
einkailiz. Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulasten. Gr kann Vor«

auh siei, über die Durchfuhr von Zigarcttenrohtabak erlassen.
Abiz. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft,

ttrlch ir Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
" Ke- lt » , den 19. April 1916.

Der Stellvertreter de« Reichskanzler «. Delbrück.
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Kerlin . den 18. April 1916.

Der Reichskanzler. I . A. : Freiherr v. Steiu.

r
Bekanntmachung

die Ausdehnung der Bekanntmachung über die Eiofuhr von
o vom 3. März 1916 auf Kakaopulver und Schokoladenmasse.

Vom 19. April 1916.
Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über Kaffee, Tee
Kakao vom 11. November 1915 (Reichs-Gesetzblatt S . 750)
folgendes bestimmt:
1. Die Vorschriften der Bekanntmachung über die Einfuhr von
u>vom 3 . März 1916 (ReichS-Gesetzbl. S . 145) werden auf
Pulver und Schokoladenmasse ausgedehnt.

L. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung

ArrsführungsbrSimmirngen
Verordnung des BundeSrats vom 19. April 1916 über die Eio-

suhr von Zigarettenrohtabak . Dom 20 . April 1916.
:scM iluf Grund der §8 2 und 3 der Verordnung deS Bundesrats

die Einfuhr von Zigarettenrohtadak vom 19. April 1916
chk-Gesetzbl. S . 313) wird bestimmt:
1. Wer aus dem Ausland Zigarcttenrohtabak einführt . ist

. kt, den Eingang des Zigarettenrohtabaks im Inland der
er K« lttttentabak-Einkaufsgesellschoft m. b. H. in Berlin unter An¬
her dl der Menge, der Arten , des im einzelnen bezahlten EinkaufS-

>is und des Aufbewahrungsorts unverzüglich anzuzeigen; die
lbrishi»ge hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. Dabei ist

an i» lUt ein vou der Zigarettentabak -EinkauiSgesellschaft m. b. H.
lftW "schreibendes Formular zu benutzen.

Als Einführender im Sinne dieser Bestimmungen gilt , wer
geiii ^ ivgang der Ware im Inland zur Verfügung über sie für

'ei,r «11 oder fremde Rechnung berechtigt ist. Befindet sich der Ver¬
nicht "Sungsberechtigte nicht im Inland , so tritt an seine Stelle der

Wger.
»muH Zigarettcnrohtabak im Sinne dieser Bestimmungeo gelten
n. "lalische und diesen gleichartige Tabake.

mu  2 . Wer aus dem Ausland Zigarettenrohtadak einführt , hat der
erS l,î " kntabak-Elokaufsgefellschaft bis zu ^ 5 vom Hundert der

Mn eingeführten Gattungen auf Verlaogeu nach ihrer Wahl
,, L, Erlassen. Der Einführende hat den gesamten eingeführteo

" z- "" mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln,
nhTiis»1“WSÖMidjer Weife zu versichern sowie ihn der Zigarettentabak«
. st « N^ gesellschaft auf Verlangen an eioem von ihr zu bestiwwen-

^" e zur Besichtigung zu stellen.
o. Die Zigarettentabak -EiokaufSgesellschaft hat sich uoverzüg-

" ^ '« ^ ch Empfang der Anzeige (§ 1) und. wenn eine Besichtigung
Ber  rommen wird, nach der Besichtigung zu erklären, welchen Teil

"»geführten Zigarettenrohtabaks sie übernehmen will.
, - Der Einführende hat den von der Gesellschaft gewählten Tabak

elbrû m auszusoudern und auf Abruf nach den Anweisungen der
ittftrf zu »erlaben. Die Verpflichtung zur sorgfältigen Be-

i»ng und Versicherung (§ 2 Satz 2) endet für den freibleibenden
, im ! mit ber  Aussonderung , für den ausgesonderten Teil mit der

ärlei« a me durch die Gesellschaft.
lbal" ' t. Die Zigaretlentabak -Elnkaufsgesellschaftbat für den von ihr
Keo» "owmenen Zigaretteurobtabak einen angemessenen Uebernahme-

izuM «in zahlen. Der Ueberoahmepreis darf den Einstandspreis
Mch der tatsächlichen Transportkosten und eioeS Zuschlags von

u- rw' -^ Hundert des Einstandspreises für die allgemeinen Unkosten
" Ersteigen.

Ist der Einführende mit de« von der Zigarettentabak - Ei » .
kaufsgesellschaft gebotenen Preise nicht einverstanden , so setzt ei»
Ausschuß den Preis endgültig fest ; der Ausschuß bestimmt auch,
wer die baren Auslagen deS Verfahren «, insbesondere die Kosten
eines von ihm etwa eingeholte » Gutachtens , zu trage » hat.

Der Reichskanzler ernennt den Borfitzenden deS AnSschnffeS,
seine Mitglieder und deren Stellvertreter.

Der Ausschuß entscheidet in der Besetznng « it dem Vorsitze » ,
den und vier Mitgliedern , von welche» mindestens drei fachkundig
sein müssen.

Der Reichskanzler kann allgemeine Grundsätze anfstellr « , die
der Ausschuß bei seinen Entscheidungen zu befolgen hat.

8 5 . Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die endgültige
Festsetzung des Preises zu liefern , die Zigarettentabak - Linkaufsge-
sellschaft vorläufig den vou ihr für augemessen erachtete » Pret » zu
zahlen.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig , so wird daS Eigen,
tum auf Antrag der Zigarettentabak -EiukaufSgesellschaft dnrch 8u«
nordnung der von der Landeszentralbehörde bestimmten Behörde auf
sie oder oder die vou ihr in dem Antrag bezeichnete Person über»
tragen . Die Anordnung ist an den zur Ueberlassung Verpflichtete , zu
richten . DaS Eigentum geht über , sobald die Anordnung ihm zugeht.

8 6 . Die Abnahme hat auf Verlangen deS Verpflichtete » späte.
stenS binveu 14 Tagen von dem Tage ad zu erfolgen , an welche«
der Zigaretlentabak -EinkaufSgesellschaft daS Verlangen zugeht . Er.
folgt die Abnahme innerhalb der Frist nicht, so geht die Gefahr
des Unterganges und der Verschlechterung auf die Zigarettentabak«
EiukaufSgesellschaft über , und der Kaufpreis ist von diese« Zeit.
Punkt ab mit 1 vom Hundert über dem jeweiligen ReichSbankvtS«
kontfatz zu verzinsen . Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage
nach Abnahme oder 4 Wochen nach de« Tage , au welche« der
Zigarettentabak -EiokaufSgefellschaft das verlangen , den Tabak ab«
zunehmen , zugegangen ist. Für streitige Restbeträge beginnt die
Frist mit dem Tage , an dem die Entscheid »»« deS Ausschüsse « der
Zigarettentabak -EivkaufSgesellschaft zugeht.

Alle Streitigkeiten , die sich zwischen de« Beteiligten über die
Lieferung , Aufbewahrung , Versicherung und deo EigentumSübergaug
ergeben , entscheidet eine von der Landeszentralbehörde bestimmte
Stelle , soweit nicht nach 8 4 der Ausschuß zuständig ist.

8 8 . Die Zigarette,tobak ' EinkaufSgesellschaft hat de« von ihr
übernommenen Rohtabak an die Ztgarettenhersteller mit Ausschluß
derjenigen , die selbst Tabak einführea . obzugeben . Daneben könne«
reine Zigaretteotabakschneidereien »ach Ermesse « deS Vorstände»
berücksichtigt werden . Die Abgabe kann auch durch Einschreibnug
oder Versteigerung erfolgen.

8 9 . Auf Zigarettenrohtabak , der als Durchfuhrsendung oufge-
geben war . aber in Deutschland gelagert wird , finde « diese Besti « .
muugen keine Anwendung.

8 10 . Mit Gefängnis bis zu sechs Monate » odernrit Geldstrafe
bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft , « er den Vorschriften
im 8 1 Abs. 1 Satz 1. 8 2 ober § 3 Abs . 2 dieser Bekannt « - ,
chung zuwiderhandelt.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Anzeige , und Lieferung » .
Pflicht kann neben der Strafe der Zigarettenrohtadak, ans de» sich
die Zuwiderhandlung bezieht, eingezogen werde « , ohne Unterschied,
ob er dem Täter gehört oder nicht.

8 11 . Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung,
der 8 10 mit dem 25 . April 1916 in Kraft.

fcrltw , den 20 . April 1916.
Der Stellvertrtrr des Reichsksnzlrr « . Delbrück.

An Stelle der in 8 4 der Bekanntmachung detreffend Beschlag¬
nahme der deutschen Schafschur — Nr . W . 1. 3808/8 . 15 . K . R . 8.
— aufgeführteo Wäschereien find jetzt folgende Wäschereie » getreten:

Bischweiler Carbonister -Anstalt und Wollwäscherei A . V . vor « .
E . Lix , Bischweiler , Kreis Hagenau i. Elf .,

Bremer Woll -Kämmereie ». Blumenthal , Provinz Hannover,
MoSbacher und Comp ., Cassel,
Emil Rubenfohn und Komp.. Ciffel -Vettenhaufe »,
Wollwäscherei und Kämmerei Döhren - Hannover . Haonover -Döhreu,
Voigtländische Carbonister - Anstalt A. <8 ., Grün bei Lengeufelv i. B -,
Kirchhainer Wollwäscherei G . m. b. H ., Kirchhaia N .-L-.
Ostpreußische Dompfwollwäscherei A . ®., Königsberg i . Ostpreußen,
Leipziger Wollkämmerei , Leipzig.
Bremer Wollwäscherei , Lesum bei Breme »,
G . A . Weller , LeuterSbach bei Kirchberg in Sa .,
Mylauer Wollkämmerei Seorgi und Komp -, G . m . b . H . Mylau i . v.
Wollwäscherei und Karbonficr -Anstalt , Neuhütte , Gebrüder Lenk,

Neuhütte b. Lengenfeld i. V.,
Deutsche Wollentfettung A. G ., Oberheinsdorf b. Reichenbach i . L -,
Rothenburger Wollwälcherei Carl Heine , Rothenburg a . d . Oder,
Wollwäscherei und Carbonister -Anstalt Fr . W . Schretterkr . Unter.

beinkdorf bei Reichenbach i. V.
F . H . Schroth , Wurze «,
Hamburger Wollkämmerei , WilhelmSbnrg,
R . Dietrich und Komp., Leogenfelv iu B.

De » vorstehend aufgeführten Wollwäschereien ist vom 1 . 4 . 16.
ab eine Erhöhung deS Waschlohne » u« V/t  Pfg . zugebilligt worden.



Sie find danach verpflichtet, die Wäsche der zugeführte» Wollmenge«
zu 0.325 Mk. für 1 kg auf gewaschenes Gewicht gerechnet. ei»schl.
Sortierung bis zu 20 vom Hundert Unter« und Nebensorten, und
0.05 Mk. für 1 kg Zuschlag auf gewaschener Gewicht bei Sortierung
und mehr als 20 vom Hundert Unter- und Nebensorten gerechnet,
bei sofortiger Barzahlung ohne jeden Abzug — Verpackung zu
Laßen dek Käufers— zu bewirken. Der Waschlohn ist der Wä¬
scherei vor Ablieferung der fertiggewaschenen Wolle von de« Verkäu¬
fer der Wolle zu entrichten.

Die Wäschereien unterstehen der dauernde» Ueberwachuug
durch die KriegS-Nohstoff-Abteilung der Königl. Preußische» Kriegs-
Ministeriums in Berlin.

Berlin . den2. Mai 1916.
Krieg»mi«isteri«m. KriegS-Rohstoff-Abteilung.

A- m. W. b. gez. Nolte.

Bekanntmachung
Die Prüfung über die Befähigung zum Betriebe de? Hufbe-

schlaggewerbeS findet am 30. Juni 1916 statt.
Meldungen zur Prüfung sind an Herrn RegierungS. und Ge¬

heimer Veterinärrat PeterS in Wiesbaden, Adelheidstraße Nr. 88,
welcher der Vorsitzende der Kommission ist, zu richten. Der Mel.
düng sind deizufügen:

1. der Geburtsschein,
2. etwaige Zeugnisse über die erlangte technische Ausbildung.
3. eine Bescheinigung der OrtSpolizeibrhörde über den Aufenthalt

während der 3 letzten Monate vor der Meldung,
4. eine Erklärung darüber, ob und bejahenden Falls wann und

wo der sich Meldende schon einmal erfolglos einer Hufschmiede-
Prüfung sich unterzogen bat, und wie lange er nach diesem
Zeitpunkte— was durch Zeugnisse nachzuweisen ist— berufs¬
mäßig tätig gewesen ist.

5. die Prüfungsgebühr von 10 M. uebst5 Pfg. Postbestellgeld.
Bei der Vorladung zum PrüfuugStermin wird den Interes¬
senten Zeit und Ort der Prüfung mitgeteilt werden.
Die Prüfungsordnung für Hufschmiede ist im RegierungS-

AmtSblatt von 1904 Seite 469/98 und im Frankfurter Amtsblatt
von 1904 Seite 443/44 abgedruckt.

Mtesbabr», den 17. April 1916.
_ Der Kegiernngaprastdent. I . V : Gizycki.

Von der Stadt Blankenstein ist an einen Angehörigen der
Kaiserlichen Marine eia Fragebogen zur Ausfüllung übersandt wor¬
den, in dem sie sowohl über persönliche als auch militärische Ver¬
hältnisse und Erlebnisse des betreffenden Soldaten für eine Chronik
sehr eingehenden Aufschluß haben wollte.

Nach einer Mitteilung des Chefs des AdmiralstabeS der Marine
ist die Veröffentlichung von derartigen Aufzeichnungen im Befehls¬
bereiche der Kaiserlichen Marine verboten und statistischen Erhebuo-
gen auf diesem Gebiete entgegenzutreten.

Da nun die Gefahr nahe liegt, daß die Fragebogen von Kriegs¬
teilnehmern ohne Wissen der Vorgesetzten beantwortet werden, er¬
suche ich ergebenst, den Gemeinden de« militärischen Standpunkt
bekannt zu geben, damit eine weitere Uebersendung von derartigen
Fragebogen unterbleibt.

Wieabade». den 31. März 1916.
Der Rrgier««g»praftbent. I .A.: Kötter.

An die Herren Bürgermeister de» Kreise».
Abdruck zur Beachtung.
Westerburg, den 18. April 1916. Der Kanbrat.
ES haben sich in letzter Zeit die Fälle erheblich vermehrt, in

denen auf unbewachten Wegeübergängen Fuhrwerke übersahrev wurden,
die von ortsunkundigeu Leuten(Kriegsgefangenen usw.) gelenktwerden.

Wir ersuchen ergebenst, die nochgeordneteu Kreisbehörden ge¬
fälligst anweisen zu wollen, durch die Octspolizeibehördeo die Fuhr-
werkSbefitzer auf die dadurch entstehenden Gefahren hinzumcifen.

Mainz, den 12. März 1916.
Königlich Preußische und « rostherzo-giich

Kefstsche Eisenbahnbirektia«.
gez. (Unterschrift.)

Mn den Herrn Regierungspräsidenten io Wiesbaden.
An die Herren Bürgermeister de» Kreist».

Abdruck mit dem Ersuchen, die FuhrweikSbefitzer, wie ange«
ordnet, auf die entstehenden Gefahren hinzuweisen.

Westerburg, den 25. April 1916. Der Kandrat.
Nachdem die Maul- und Klauenseuche in Steckenstein erloschen

ist, werden meine viehseucheiipolizeilicheo Bekanntmachungen vom 3.
und 9. März d. IS . aufgehoben.

Attenkirchen, den 28. April 1916. Der Landrat.
Mitteilung de» Landwirtfchaftaministerinm«

über die Wurzel« (Rhizome) de- gemeinen AdlerfarnS (ktsris
Aquilina) und deren Wert alS Schweinefuiter.

Der gemeine Adl-rfar« ist durch ganz Deutschland verbreitet
n»d-tritt in unsere« Wälder» oft auf große» Fläche« «nd in

dichte» Menge» auf. Tr ist der einzige größere Far» Deutschland,
der seine Wedel(Blätter) nicht zu einer Rosette zusammengeßch
hat, sondern einzeln aus dem Boden hervortreiben läßt und
schon hieran leicht erkennbar. Die Wedel erreichen eine Höhe bo»
1 m und mehr und sind im Winter— im abgestorbenen Zustand,
— rostbraun gefärbt.

Die, wie bekannt, von den Wildschweinen gern genomwevq
Wurzeln des Adlerfarns liegen wagerecht im Boden, etwa 20—25 q,
unter der Oberfläche, werden bis 4 w lang und etwa 1 ew stafl
sind schwärzlich gefärbt, wenig verzweigt, ziemlich saftig und t>oi
etwas bitterlichem Geschmack. Sie durchziehe» den Boden oft
massenhaft, daß sie, aufgedeckt, das Ansehen eines losen Geflecht!
bieten.

Durch die Untersuchungen deS Geheimen RegierungSrat!
vr . Hansen, Direktors der landwirtschaftlichen Institut- der U„i-
versttät Königsberg, und deS Professors vr . Mez, Direktors dü
botanischen Instituts derselben Universität, ist festgestellt worden
daß diese Wurzeln reich an Stärke sind, auch nicht unerheblich
Mengen von Eiweiß enthalten und als ein wertvolles Ersatzfuttg
für Schweine zu betrachten sind.

Die in dem KönigSbergcr Institut mit den Wurzeln gefüttert»
Läuferfchweine nahmen die ihnen zunächst in geringen und dam
allmählich sich verstärkenden Gaben gereichten Wurzeln bei la»,-
samer Gewöhnung gut an, erhielten zuletzt bet Entziehung all«
Kartoffeln täglich2 V» Pfund Wurzeln und habe» sich durch««!
wohl dabei befunden. Für Läufer und Zuchtschweine stellen di,
Farnwurzeln hieroach ein unbedingt brauchbares Futter dar; fl
Mastschweine können sie mindestens einen Teil. deS Futterbedarsl
decken.

AlS Futter für Rindvieh kommen die Wurzeln wegeu ihn!
bitteren Geschmacks nicht in Betracht.

Die Gewinnung der sich unschwer vom Loden ablösenda
Wurzeln ist leicht. Ein Arbeiter sticht bea Erdboden mit dm
Wurzellager um, während ein zweiter Arbeiter— hierfür geni,!
ein Kind— die Wurzeln ouS dem»«gestochenen Boden herauSließ.

Die Wurzeln müssen gewonnen werden, ehe die jungen Wedil
Frühjahr auStreiben. Sobald die Wedel treiben, verringnl
der Futterwert der Wurzeln erheblich.

Vor dem Verfüttern sind die Wurzeln durch Abspülen d»
der anhaftenden Erde zu befreien. Einer weitgehende« Zerkleiueruii«
oder sonstigen Zubereitung bedürfen sie für die Lerfütterung nicht
In luftigen Räumen, insbesondere in Scheunen, lassen sie sich gul
aufbewahren.

Deu schweinehaltenden Wirte» wird dringend empfohlen, fit
das Gewinnen von Farawurzeln noch während deS MonatS April
zur Streckung ihres FuttervorratS angelegen sein zu lassen.

Die preußische StaatSforstoerwaltung ist bereit das Grab«
der Wurzeln in weistetem Umfange zu gestatte», auch steht p
hoffen, daß die übrigen Forstverwaltungen das gleiche Entgegen'
kommen zeigen werden.
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Nach bei dem Kriegsministeriumeingegangenen Bericht»
sollen bei einer großer Anzahl von Speditionsfirmen und Lager-
haltern Güter, die zu Beginn des Kriege? zur Räumung dü
Bahnanlagen, Bergung usw. aus den besetzten feindlichen Gebiet»
zurückgefübrt wurden, und zwecks Freimachung der Wagen entlad«
und bei dem Kriegsministeriumnicht in alleil Fällen bekannt!»
Speditionsfirmen oder Lagerhaltero eingelagert worden find, •«$
jetzt noch sich auf Lager befinden.

Das KriegSministerium bittet, im dortigen KorvSbezirk ent*
sprechende Nachforschungen anzustellen, indem alle Personen, welch
derartige Güter auf Lager haben, angewiesen werden, diese Gütn
alsbald bet der Zentralstelle für Kriegsbeute deS KriegSministeriuwi
onzuweldeo. Ausgenommen von der Meldepflicht sollen nur solch
Güter bleiben, welche auf Grund van BundeSratS-Verordnunge«
oder Erlassen des Kriegsministeriums bereits meldepflichtig find.

Berlin . den5. März 1916.
Kriegaministerin« . I . A. : gez. Hering.
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Bekanntmachung.
Die festgesetzte Gemeindesteuerlisteder Etadtgemeinde Westes

bürg, enthaltend die Steuerpflichtigen mit Einkommen biS zu M
Mk., liegt vomS. d. Mia . ab vierzehn Tage lang ans dev
Bürgermeisteramt offen. Gegen die Veranlagung steht de«
Steuerpflichtigen binnen 4 Machen nach Ablauf der Auslegung
frist die Berufung an die BeranlagungSkommission zu.

Westerbur,, deu 20. April 1916.
Der Magistrat. Kappel

Eichen und Fichten-Lohrinde
kauft sede» tHnantnm. Angebote unter Angabe deS Quants
und deS Alters der Eichenlohstämme erbittet

Const. Esser , Cöln a . Rh-

„To
(Chc
sind
14. i

einer
achtr
Mär
zwis,
sana
28 I


	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]

